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Wir 

über 

uns 

 
Der Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD) vertritt, unter dem Dach des Deut-
schen Beamtenbundes (dbb), bundesweit die Interessen der 38.000 Bediensteten im Justizvoll-
zug. Er ist mit rund 25.000 Mitgliedern die größte gewerkschaftliche Organisation der Beschäftig-
ten im Justizvollzug der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
Der BSBD ist parteipolitisch unabhängig und steht vorbehaltlos zum freiheitlich demokratischen 
Rechtsstaat. 
 
 
Der BSBD unterstützt die Tarifpolitik des dbb und ist somit Tarifpartner der öffentlichen Arbeitge-
ber von Bund, Ländern und Gemeinden. 
 
 
Der BSBD vertritt und fördert die berufspolitischen, rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Be-
lange seiner Mitglieder und bekennt sich ausdrücklich zum geltenden Streik- und Schlichtungs-
recht für Arbeitnehmer. 
 
 
Der BSBD fördert das kollegiale Miteinander aller Bediensteter und Ehemaliger, unterstützt nach-
haltig die Arbeit der Personalräte und lehnt Privatisierungsbestrebungen im Strafvollzug nachhal-
tig ab. 
 



 
Der BSBD Landesverband Rheinland-Pfalz ist in einer Struktur aufgebaut, die die sachgerechte 
Vertretung der Mitglieder mit der Möglichkeit einer umfassenden Beteiligung aller im Strafvollzug 
vertretenen Berufsgruppen sicherstellt: 
 
 
Oberstes Gremium ist der alle fünf Jahre tagende Gewerkschaftstag. 
Hierher entsendet jeder Ortsverband abhängig von seiner Größe die entsprechende Anzahl an 
Delegierten zusätzlich zu den Mitgliedern des Landeshauptvorstandes. 
Der Gewerkschaftstag wählt den Landesvorstand und die Fachgruppenvertreter im Landesvor-
stand, darüber hinaus bestimmt der Gewerkschaftstag über die Zielsetzungen der Verbandspoli-
tik. 
 
 
Der jährlich tagende Landeshauptvorstand besteht aus den Vorsitzenden der Ortsverbände, den 
Landesfachgruppenvertretern und dem Landesvorstand. 
 
 
Der Landesvorstand trifft sich mehrmals im Jahr zu seinen Sitzungen. 
Zum Landesvorstand gehört die Landesleitung, sowie jeweils ein gewählter Vertreter der Gremi-
ne aus Jugend, Senioren, Gleichstellung, Personalräte und Ortsverbandsvorsitzende 
 
 
Innerhalb des Landesvorstandes besteht die Landesleitung aus den beiden Vorsitzenden und 
fünf Stellvertretern. 

Wir 

über 

uns 



Mitglieder-

vorteile 

Einkaufsvorteile mit der dbb-Vorteilswelt: 
 
 
 
Shoppingwelt 

 
Einkaufs- und Erlebnisangebote: 
Beste Marken in über 350 Markenshops 

 
 
 
Strom- und Gas 

 
Unabhängiger Wechselservice: 
Immer im besten Strom- und Gastarif 

 
 
 
Autoabo 

 
Die entspannte Mobilitätslösung 
Eine Rate - alles drin 

 
 
 
Reise 

 
Aktuelle und günstige Angebote 

 



Mitglieder-

vorteile 

Seminare und Bildungsreisen: 
 
 
Der BSBD bietet seinen Mitgliedern ein äußerst attraktives und umfangreiches Seminar- und Ver-
anstaltungsprogramm an. 
 
 
Neben der Durchführung eigener Seminarreihen u.a. zu den Themen 
 

 Strafvollzug im Vergleich 
 
 hier teils mehrtägige Fahrten in Deutschland oder benachbarte Länder 
 
  Drogen, Islam, Stress 
 
 
 die Rolle der Frau im Justizvollzug 
 
 
 

ist der BSBD enger Kooperationspartner der dbb-Akademie und ihrem Seminarprogramm. 
 
 
Darüber hinaus arbeiten wir auch mit freien Bildungsträgern zusammen. 



Leistungen 

Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro für Neumitglieder 
 

 

 

Gruppenunfallversicherung für Anwärter/innen 

(freiwillig, zusätzlicher Antrag notwendig) 
 

Invalidität   bis 10.000 EUR 

Bergungskosten bis 5.000 EUR 

 

 

 

Kopiergeld während der Ausbildung 

 

 

 

Handbuch Justizvollzug für Anwärter/innen 

 

 



Leistungen 

Rechtsschutz und Rechtsschutzberatung: 
 

 im Rahmen unserer Rechtsschutzordnung 

 allgemeine Fragen von beamten-, besoldungs-  oder tarifrechtlicher Art 
 aufgrund der dienstlichen Tätigkeit 
 aufgrund der Wahrnehmung der Verbandstätigkeit 
 

 

über das dbb Dienstleistungszentrum Süd-West in Mannheim 

 

 

 

Diensthaftpflicht 
 

Personenschäden   bis 5.000.000 EUR 

Sachschäden    bis 5.000.000 EUR 

Vermögensschäden  bis 100.000 EUR 

Schlüsselverlust   bis 80.000 EUR 

 

 

Freizeitunfallversicherung 

 

Bergungs– und Rettungskosten   bis 1.022 EUR 

Invalidität       bis 3.067 EUR 

Todesfall        bis 1.533 EUR 

Krankenhaustagegeld     bis 5,62 EUR 



Beiträge 

Monatliche Beiträge 

 

 

Aktive:  9 Euro 

 

Anwärter.  8 Euro 

 

Pensionäre 8 Euro 

 

 



Erfolge & 

Ziele 

Unsere jüngsten Erfolge: 
 

Anhebung der Gitterzulage auf Polizeiniveau 

 

Übertragung der Tarifergebnisse auf den Beamtenbereich 

 

Beibehaltung der besonderen Altersgrenze im allgemeinen Vollzugsdienst 
 

 

 

 

 

Unsere nächsten Ziele: 
 

Erhöhte Gitterzulage vom ersten Tag an 

 

Ruhegehaltsfähigkeit der Gitterzulage 

 

Höhere Zuschläge für Dienst zu ungünstigen Zeiten sowie für Schichtdienst 
 

Eine moderne Justizvollzugsschule 

 

 



Tipps 

für einen 

guten Start 

Vergiss nie, wo du arbeitest! 

„Melden macht frei“, d.h. informiere über sämtliche Vorfälle deinen Vorgesetzen! 

Halte bei Problemen den Dienstweg ein! 

Lasse nie die hierarchische Struktur des Vollzugs außer Acht 

Du solltest die Vorschriften und Verfügungen kennen! 

Spiele nie den „Helden“! 

Vollzug ist Stress, suche dir einen Ausgleich 

Nähe und Distanz wahren! 

Bleib konsequent! 

Versprich nichts, was du nicht halten kannst! 

Finde Deinen eigenen Weg und kopiere niemanden! 

Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten! 

Einen guten Rat von erfahrenen Kollegen beachten (Kritikfähigkeit) 

Es ist sinnvoller miteinander zu reden als übereinander! 

Mit deinem Tun bist du Vorbild für andere, auch der Gefangenen 

In neuen Bereichen/ bei unbekannten Kollegen persönlich vorstellen 



Besoldung 

 

Unter dem Begriff Besoldungsrecht ist die Gesamtheit der Bestimmungen erfasst, die die Grund-
lagen, Einzelheiten und Besonderheiten der Bezahlung der Beamten regeln.  
Das Besoldungsrecht ist ein eigenständiges, durch viele Besonderheiten gekennzeichnetes Spe-
zialgebiet, das rechtssystematisch dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist. 
 

 

Grundlage und gleichzeitig Grenze aller Besoldungsgesetze ist Artikel 33 GG. 
 

 

Artikel 33 Absatz 4 GG bestimmt, dass "die Ausübung hoheitlicher Befugnisse als ständige Auf-
gabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist", und Artikel 33 Ab-
satz 5 GG legt fest, dass "das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln ist". 
 

 

 

Alimentationsprinzip 

 

Von dem Alimentationsgrundsatz umfasst ist der Grundsatz der amtsangemessenen Besoldung 
und Versorgung für den Beamten und seine Familie auf Lebenszeit. Er wird üblicher Weise da-
hingehend umschrieben, dass "der Dienstherr verpflichtet ist, den Beamten und seine Familie le-
benslang amtsangemessen zu alimentieren und ihm einen nach seinem Dienst, nach der mit sei-
nem Amt verbundenen Verantwortung und nach Maßgabe der Bedeutung des Berufsbeamten-
tums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und 
finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards, einen angemessenen Lebens-
unterhalt zu gewähren"  
(BVerfGE 8, 1, 16 f.; 16, 94, 51; 55, 372, 292; 70, 251, 267; 99, 300, 317 ff.). 



Besoldung 

 

-Anwärter- 

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten in Rheinland-Pfalz wird im Landesbesoldungsge-
setz (LBesG) geregelt. 
 

 

Anwärter, sogenannte „Beamte auf Widerruf“, erhalten Anwärterbezüge. 
 

 

Diese sind im LBesG in Anlage 9 aufgelistet: 
 

Anwärter 2. Einstiegsamt:  1511,65 € 

 

Anwärter 3. Einstiegsamt: 1567,85 € 

 

 

Die Anwärter im 2. EA erhalten darüber hinaus noch einen sog. Anwärter-Sonderzuschlag in Hö-
he von 50 % des Anwärterbetrages, also 755,83 €. 
 

 

Dieser ist allerdings zurückzuzahlen, wenn man innerhalb von fünf Jahren nach der Laufbahnprü-
fung den Strafvollzug verlässt oder die Prüfung schuldhaft nicht besteht (§59 LBesG) 
 

 

Ein Ziel des BSBD ist, dass auch für die Anwärter des 3.EA den Sonderzuschlag erhalten. 
 

 

Darüber hinaus kann der Sonderzuschlag bis zu 70 % betragen, auch das fordern wir regelmä-
ßig. 



Besoldung 

 

-Zulagen- 

Zur Grundbesoldung kommen noch diverse Zulagen: 
 

 

Allgemeine Stellenzulage (Anlage 1 Nr. 12 i.V.m. Anlage 8 LBesG) 
 

 Die Zulage beträgt für das  2. EA: 26,13 € 

       3. EA: 113,73 € 

 

Gitterzulage (Anlage 1 Nr. 8 LBesG) 
 

Aufgrund der besonderen Anforderungen erhalten Beamte bei Justizvollzugs-einrichtungen eine 
Zulage in Höhe von 99,51 €. Nach einer Dienstzeit von drei Jahren (die Zeit der theoretischen 
Ausbildung wird nicht mitgerechnet) erhöht sich der Betrag auf 132,69 € 

 

 

Dienst zu ungünstigen Zeiten (§§ 3 und 4 Landeserschwerniszulagenverordnung) 
 

Ungünstige Zeiten sind: 
 

Sonntage/ gesetzlichen Wochenfeiertage, Samstage vor Ostern und Pfingsten nach 12 Uhr; dies 
gilt auch für den 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf ei-
nen Sonntag fallen       4,10 €/ Stunde 

 

übrige Samstage von 13 bis 20 Uhr    1,15 €/ Stunde 

 

übrige Zeit zwischen 20 und 6 Uhr    2,11 €/ Stunde 

 

 

Schichtzulage (§13 Landeserschwerniszulagenverordnung) 
 

Wird je nach geleisteten Diensten ausgezahlt, aber (noch) nicht für Anwärter 



Besoldung 

 

-Zulagen- 

 

Im Zuge des Alimentationsprinzips, erhalten Familien noch weitere Zulagen bzw. Zuschläge.  
Diese sind ebenfalls im LBesG geregelt: 
§41 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. Anlage 7 LBesG 

 

 

Verheiratet:    85,22 € 

 

erstes und zweites Kind:  je 239,08 € 

 

jedes weitere Kind:   je 726,00 € 

 

Darüber hinaus gibt es bei Familien, in denen der Beamte der Allein-Verdiener ist die Möglichkeit 
eines „Sonderzuschlags zum Familienzuschlag (§41a LBesG). 
 

Je nach Wohnort werden noch weitere Zulagen als „Mietenstufenabhängige Aufstockungsbeträ-
ge“ gezahlt. 



Besoldung 

 

Eingangsamt für die Beamten im 2. Einstiegsamt ist die Besoldungsgruppe A7, für das 3. Ein-
stiegsamt A9. 
Im Regelfall wird das Grundgehalt nach der ersten Erfahrungsstufe festgesetzt. 
Je nachdem welche Tätigkeit vor Aufnahme des Beamtenverhältnisses ausgeübt wurde, kann 
die Zeit dieser Tätigkeit bei der Einstufung in die Erfahrungsstufen berücksichtigt werden. Infor-
mationen hierzu gibt es bei der jeweiligen Personalstelle. 
 

Anlage 6 LBesG: 
 

 



Entgelt 
 

AVD 

 

Das monatliche Entgelt wird nach der Entgeltgruppe gezahlt, die sich aus dem Arbeitsvertrag 
ergibt. Das Entgelt bemisst sich innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe nach Entgeltstufen. Ein-
stufungen bei Vertragsbeginn werden von der personalführenden Dienststelle vorgenommen. 
Die Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag wird aus den Vorgaben des Tarifvertag der Länder (TV-L) 
festgelegt. 
 

Beschäftigte im allgemeinen Vollzugsdienst werden demnach zunächst in die Entgeltgruppe 4 
(E4) TV-L eingruppiert. 
(Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung), Teil II, Abschnitt 12 Nr. 2). 
Nach gängiger Praxis in Rheinland-Pfalz kann nach sechs Monate eine Höhergruppierung in E6 
erfolgen. 
 

 

Entgeltaďelle 

gülig aď Ϭϭ.ϬϮ.ϮϬϮϱ 

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt EntwiĐklungsstufen 

Stufe ϭ Stufe Ϯ Stufe ϯ Stufe ϰ Stufe ϱ Stufe ϲ 

ϰ Ϯϴϰϵ,Ϯϰ ϯϬϳϵ,ϮϮ ϯϮϰϬ,ϲϭ ϯϯϯϬ,ϵϵ ϯϰϮϭ,ϯϵ ϯϰϳϵ,ϰϳ 

ϲ ϯϬϴϲ,ϱϳ ϯϯϭϴ,Ϭϴ ϯϰϰϳ,ϮϬ ϯϱϳϴ,ϵϵ ϯϲϲϱ,ϱϮ ϯϳϱϴ,ϳϮ 



Entgelt 
 

-Zulagen- 

Gitterzulage  
 

nach § 19a TV-L in der Höhe wie sie entsprechende Beamte erhalten. 
Aufgrund der besonderen Anforderungen erhalten Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen eine 
Zulage in Höhe von 99,51 €. Nach einer Dienstzeit von drei Jahren (die Zeit der theoretischen 
Ausbildung wird nicht mitgerechnet) erhöht sich der Betrag auf 132,69 € 

 

 

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit (Dienst zu ungünstigen Zeiten und Schichtzulage) 
nach §8, Abs. 7 und 8 TV-L 

 

 

Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L): 
 

Beschäftigte, die am 1.Dezember des jeweiligen Jahres in einem unter den TV-L fallenden Ar-
beitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Sonderzahlung. 
Diese beträgt z.Zt. für die Entgeltgruppe 4 87,43 % und für E6 88,14% der in den Monaten Juli, 
August und September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelte. 
Die Sonderzahlung vermindert sich um ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem kein 
Entgelt gezahlt wurde. 



Entgelt 
 

-Altersvorsorge- 

Betriebliche Altersvorsorge (§ 25 TV-L): 
 

Gemäß TV-L sind alle dem Tarifvertrag unterliegenden Beschäftigten in der betrieblichen Alters-
vorsorge bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) pflichtversichert. Der Bei-
trag für die Versicherung wird vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer betragen, der Arbeitnehmeran-
teil liegt derzeit bei 1,81 Prozent. 
Die VBL-Rente kann bei Vorliegen des Rentenbescheides der BfA und LVA beantragt werden. 
 

Vermögenswirksame Leistungen: 
 

Im Bereich des TV-L beteiligt sich der Arbeitgeber mit 6,65 Euro an der Anlage von vermögens-
wirksamen Leistungen (sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als sechs Monate an-
dauert) 



Entgelt 
 

Sozialdienst 

 

Das monatliche Entgelt wird nach der Entgeltgruppe gezahlt, die sich aus dem Arbeitsvertrag 
ergibt. Das Entgelt bemisst sich innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe nach Entgeltstufen. Ein-
stufungen bei Vertragsbeginn werden von der personalführenden Dienststelle vorgenommen. 
Die Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag wird aus den Vorgaben des Tarifvertag der Länder (TV-L) 
festgelegt. 
 

Beschäftigte im Sozialdienst werden demnach zunächst in die Entgeltgruppe 12 (S12) TV-L ein-
gruppiert. 
(Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung), Teil II, Abschnitt 20 Nr. 4). 
 

 

 

Entgelttabelle 

gültig ab 01.02.2025 

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12 3798,63 4112,35 4457,26 4761,37 5137,92 5297,23 



Entgelt 
 

-Zulagen- 

Gitterzulage  
 

nach § 19a TV-L in der Höhe wie sie entsprechende Beamte erhalten. 
Aufgrund der besonderen Anforderungen erhalten Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen eine 
Zulage in Höhe von 99,51 €. Nach einer Dienstzeit von drei Jahren (die Zeit der theoretischen 
Ausbildung wird nicht mitgerechnet) erhöht sich der Betrag auf 132,69 € 

 

 

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit (Dienst zu ungünstigen Zeiten und Schichtzulage) 
nach §8, Abs. 7 und 8 TV-L 

 

 

Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L): 
 

Beschäftigte, die am 1.Dezember des jeweiligen Jahres in einem unter den TV-L fallenden Ar-
beitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Sonderzahlung. 
Diese beträgt z.Zt. für die Entgeltgruppe 4 87,43 % und für E6 88,14% der in den Monaten Juli, 
August und September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelte. 
Die Sonderzahlung vermindert sich um ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem kein 
Entgelt gezahlt wurde. 



Entgelt 
 

-Altersvorsorge- 

Betriebliche Altersvorsorge (§ 25 TV-L): 
 

Gemäß TV-L sind alle dem Tarifvertrag unterliegenden Beschäftigten in der betrieblichen Alters-
vorsorge bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) pflichtversichert. Der Bei-
trag für die Versicherung wird vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer betragen, der Arbeitnehmeran-
teil liegt derzeit bei 1,81 Prozent. 
Die VBL-Rente kann bei Vorliegen des Rentenbescheides der BfA und LVA beantragt werden. 
 

Vermögenswirksame Leistungen: 
 

Im Bereich des TV-L beteiligt sich der Arbeitgeber mit 6,65 Euro an der Anlage von vermögens-
wirksamen Leistungen (sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als sechs Monate an-
dauert) 



Beihilfe 

Beihilfe (§ 66 Landesbeamtengesetz i.V.m. Beihilfeverordnung) 
 

Der Dienstherr hat eine besondere Fürsorgepflicht für seine Beamtinnen und Beamten. Er ver-
pflichtet sich, im Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todefsfall einen Teil der anfallenden Kosten 
im Rahmen der Beihilfe zu erstatten. 
 

Beamtinnen und Beamte sind wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet, das Risiko 
von Krankheiten und Pflegebedürftigkeit für sich und ihre Familien selbst abzusichern und Vor-
sorge zu leisten. 
Beihilfe und private Vorsorge ergänzen sich. 
 

Die Beihilfe ergänzt lediglich die zumutbare Eigenvorsorge. Die beihilfeberechtigte Person muss 
daher für die von der Beihilfe nicht übernommenen Kosten für Behandlungen, Medikamente und 
ähnliches selbst aufkommen. In der Regel wird deshalb eine entsprechende private Krankenver-
sicherung abgeschlossen. 
 

Nicht alle Aufwendungen werden als beihilfefähig anerkannt. So sind etwa manche Behandlungs-
methoden oder Arzneimittel von der Erstattung voll oder teilweise ausgeschlossen. Es ist auch 
möglich, von den beihilfefähigen Aufwendungen Eigenbehalte abzuziehen. Das heißt, ein Teil der 
Kosten muss die Beamtin oder der Beamte selbst tragen.  
 

Es ist aber auch möglich freiwilliges Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung zu sein. 
Hier wird eine mögliche Beihilfe aber um die Kostenerstattung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gekürzt. Die Beitragshöhe der gesetzlichen Krankenversicherung richtet sich hierbei am 
Bruttoeinkommen, bei privater Krankenversicherung, hängt die Beitragshöhe vom Alter, Vorer-
krankungen etc. ab. 
 

Beihilfefähig sind Aufwendungen, wenn sie medizinisch notwendig und der Höhe nach angemes-
sen sind und ihre Beihilfefähigkeit nicht ausgeschlossen ist. Die Beihilfe erstattet auch Kosten für 
die Behandlung im Krankenhaus und deren stationären Aufenthalt, sowie die vor- und nach stati-
onären Behandlungen. 



Beihilfe 

Beihilfeberechtigt sind Beamte, Ruhestandsbeamte, Witwen und Witwer sowie deren Kinder, so-
lange sie Dienstbezüge Anwärterbezüge, Ruhegehalt, Witwen- oder Witwergeld, Waisengeld o-
der Unterhaltsbeitrag erhalten. 
 

Der Bemessungssatz der Beihilfe ist in §57 der BVO geregelt: 
 

 

Beihilfeberechtigter  50% 

(Beamter) 
 

 

Beihilfeberechtigter mit zwei oder mehr Kindern  70 % 

Beamter mit zwei oder mehr Kindern) 
 

 

Versorgungsempfänger  70 % 

Ruhestandsbeamter, Witwen oder Witwer 
 

 

Waisen, Kinder (im Familienzuschlag berücksichtigt)  80% 

 

 

Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner  70 % 

(abhängig von deren Einkommen) 
 



Beihilfe 

Kostendämpfungspauschale (§60 BVO, §66, Abs.4 LBG) 
 

Die Kostendämpfungspauschale wurde 2003 eingeführt, um die Beihilfeberechtigten in einem 
vom Gesetzgeber als vertretbaren pauschalen Umfang an den Krankheitskosten zu beteiligen. 
Die Kostendämpfungspauschale wird für jedes Kalenderjahr von der zu gewährenden Beihilfe 
abgezogen. 
 

Als Anwärter entfällt die Zahlung der Kostendämpfungspauschale 

 

Die Beihilfe wird je Kalenderjahr, in dem die Aufwendung in Rechnung gestellt wurde, um die 
Kostendämpfungspauschale gekürzt. Diese hat folgende Höhe: 
  

Besoldungsgruppen:  A 7 - A 8   100 € 

Besoldungsgruppen:  A 9 - A 11   150 € 

Besoldungsgruppen:  A 12 - A 15  300 € 

Besoldungsgruppen:  A 16 - B 3   450 € 

Besoldungsgruppen:  ab B 4    600 € bzw. 750 €.    
 

Je Kind vermindert sich die Kostendämpfungspauschale um 40 €. Die Beträge werden bei Teil-
zeitbeschäftigung im gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt (z. B. Altersteilzeit in der Re-
gel 50 %), für Ruhestandsbeamte nach dem Ruhegehaltssatz maximal jedoch 70 %.  
 

Das bedeutet, dass man je nach Besoldungsgruppe die ersten 100 € bei A7 selbst trägt und erst 
danach die Beihilfe Leistungen übernimmt.  
Beispiel: Rechnung: 350€ 

  175€ (also 50% Beihilfe und 50% private Krankenversicherung) 
  100€ Kostendämpfungspauschale 

d.h. Beihilfe erstattet 75€ von der ersten Rechnung und ab der nächsten Rechnung voll.  
Die Kostendämpfungspauschale zählt zu den außergewöhnlichen Belastungen. Die Beihilfeemp-
fänger müssen nämlich lt. Beihilfeverordnung für Beamte einen Teil ihrer Arztkosten selbst tragen 
und diese sind somit steuerlich absetzbar.  
 

Weitere Informationen und Anträge gibt es auf www.lff-rlp.de 



Beihilfe 

Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen aus der gesetzlichen Rente 

 

Es ist möglich sich die bereits eingezahlten Rentenbeiträge rückerstatten zu lassen, allerdings 
nur unter den folgenden Voraussetzungen: 
Beamte sind gem. § 5 I Nr. 1 SGB VI (6. Sozialgesetzbuch) versicherungsfrei. Das gilt auch für 
Beamte auf Probe und Widerruf. 
 

Die Beiträge können gem. § 210 I Nr. 1 SGB VI erstattet werden, da Versicherungspflicht nicht 
vorliegt und das Recht zur freiwilligen Versicherung nicht besteht (dieses geht aber nur, wenn 
man nicht länger als 5 Jahre Rentenbeiträge geleistet hat.) 
 

Die Beträge werden aber erst 24 Monate nach dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht 
erstattet und erst wenn man Beamter auf Lebenszeit ist.  



Versorgung 

Unter dem Begriff Beamtenversorgung werden üblicherweise die Sonderregelung zur Alterssi-
cherung der Beamten verstanden. Das Beamtenversorgungsrecht ist ein Spezialgebiet des öf-
fentlichen Rechts und beinhaltet in der Zusammenschau alle Regelungen, die der Absicherung 
des Risikos Alter nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, dem vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem Arbeitsleben, dem Ausscheiden nach Unfällen im Dienst, der Absicherung von Hinter-
bliebenen etc. dienen. 
 

Sowohl die Beamtenversorgung, als auch die gesetzliche Rente und die berufsständischen Ver-
sorgungssysteme (Ärzte, Apotheker, Architekten, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Steuer-
berater etc.) sind jeweils rechtlich eigenständige Systeme mit deutlichen Unterschieden in der 
Ausgestaltung und den Berechnungsgrundlagen. 
 

Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterbliebenen im Alter wird in der Bundesrepublik 
Deutschland bei allen Dienstherren durch ein für diesen Personenkreis eigenständiges Alterssi-
cherungssystem geregelt. In Rheinland-Pfalz wird die Versorgung im Landesbeamtenversor-
gungsgesetz geregelt. 
 

Beamtenrechtliche Versorgungsbezüge sind ein Teil der Personalkosten und werden allein vom 
öffentlichen Dienstherrn und unmittelbar aus dem laufenden Haushalt gezahlt. 
 

Die im Grundgesetz verankerten „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ stellen 
das rechtliche Fundament für das Beamtenversorgungsrecht dar. Nach den hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums im Sinne des Artikel 33 Abs. 5 GG schuldet der Dienstherr 
dem Beamten in der aktiven Phase und im Ruhestand jeweils eine amtsangemessene Alimenta-
tion. Die amtsangemessene Alimentation wird durch die eigenständige Beamtenbesoldung und 
Beamtenversorgung gewährleistet.  
Wegen dieser eigenständigen Sicherungen sind die Beamten nicht in die gesetzlichen Pflichtver-
sicherungssysteme einbezogen. In der amtlichen Begründung des Entwurfs des Bundesbeam-
tengesetzes von 1951 (BT-Drs. 28/46) heißt es zu Einkommen und Altersversorgung der Beam-
ten: „Die Höhe der Besoldung ist gerade mit Rücksicht auf die Versorgung niedrig gehalten." 



Versorgung 

Die ständige Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte, insbesondere des Bundesverfas-
sungsgerichts, betont, dass zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums nur sol-
che Regelungen zählen, die bereits unter Geltung der Weimarer Reichsverfassung das Berufsbe-
amtentum geprägt haben. 
 

Umfassend wurde durch das Bundesverfassungsgericht in einer maßgeblichen Entscheidung 
zum Versorgungsänderungsgesetz aus dem Jahr 2005 (2 BvR 1387/02) nochmals die Reichwei-
te der hergebrachten Grundsätze im Beamtenversorgungsrecht bestimmt. 
 

Der Beamte stellt sich mit seiner gesamten Persönlichkeit dem Dienst zur Verfügung, widmet 
sich ganz dem Öffentlichen Dienst als Lebensberuf und vollzieht auf diese Weise unabhängig die 
dem Berufsbeamtentum vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgaben zur Gewährleistung einer 
stabilen und gesetzestreuen Verwaltung, welche einen ausgleichenden Faktor gegenüber den 
das Staatsleben gestaltenden politischen Kräften bildet. 
 

Zur Sicherung seiner dauerhaften Unabhängigkeit wird dem Beamten Besoldung im aktiven 
Dienst und Versorgung im Ruhestand gewährt, die durch Artikel 33 Absatz 5 GG ebenso ge-
schützt ist wie das Eigentum durch Artikel 14 GG. 
 

Der Grundsatz der Versorgung aus dem letzten Amt ist unverrückbar und ein zentrales Element 
des Beamtenversorgungsrechts. Damit ist es auf dem Boden der Verfassung nicht zulässig, ver-
sorgungsrechtlich Lebenszeitabschnitte zu betrachten oder Durchschnittsentgelte zu bilden. 



Versorgung 

Vergleich der Beamtenversorgung mit der Rente – relevante Unterschiede 

 

 

Grundsätzlich ist ein umfassender Vergleich der Beamtenversorgung einerseits und der Renten-
versicherung andererseits wegen der unterschiedlichen Systeme nur schwer möglich. Bei den 
trotz aller Unterschiede immer wieder angestellten Vergleichen zwischen Beamtenpensionen und 
Renten wird leider allzu oft - neben vielen weiteren Aspekten - Folgendes übersehen oder offen-
bar ignoriert: 
Die Vergleiche beruhen generell auf Bruttoangaben. 
 

Versorgungsbezüge werden als Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit noch bis zum Jahr 
2040 (Alterseinkünftegesetz) deutlich höher besteuert als Renten. 
Ruhestandbeamte müssen aus ihren versteuerten Versorgungsbezügen noch die Kosten der bei-
hilfekonformen privaten Krankenversicherung bestreiten. 
 

Beamte haben i.d.R. einen vollständigen Erwerbslebenslauf - in die Rentenstatistik fließen aber 
auch nur vorübergehende oder geringfügige Beschäftigungsverläufe vollständig ein. 
Beamte haben gegenüber den übrigen Beschäftigungsbereichen ein deutlich höheres durch-
schnittliches Qualifikationsniveau (etwa 2/3 mit mind. Fachhochschulabschluss); ein höheres 
Qualifikationsniveau führt zwangsläufig und völlig legitim zu höheren Bezügen und somit auch zu 
höheren Versorgungsleistungen. 
 

Entgegen vergleichbaren tariflich Beschäftigten im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft 
erwerben Beamte keine zusätzlichen Altersversorgungsansprüche in Form einer ergänzenden 
betrieblichen Altersversorgung. 
 

Die Beamtenversorgung beruht auf dem verfassungsrechtlich verbürgten Alimentationsprinzip 
und hat zugleich qualitätssichernde Funktion für den öffentlichen Dienst. 



Erste Hilfe 

Erste-Hilfe-Tipps für den Berufsalltag 

Jeder Bedienstete im Justizvollzug sollte einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht haben und ihn auch 
regelmäßig auffrischen. Dazu werden in den Anstalten regelmäßig Kurse angeboten, die auch 
genutzt werden sollten. Erste Hilfe kann man überall benötigen und leisten, denn wer gar nichts 
macht und wegsieht macht sich strafbar. 
 

Verhalten bei Auffinden einer/eines leblosen Gefangenen 

 

Bei Auffinden einer/eines leblosen oder verletzten Gefangenen ist es wichtig zunächst die Sach-
lage zu erfassen: ist die/der Gefangene allein auf dem Haftraum untergebracht oder befindet sich 
dort derzeit eine weitere Person? Gibt es gefährliche Gegenstände in dessen Reichweite?  
Stets muss mit einer fingierten Notsituation und/oder einem überraschendem Angriff gerechnet 
werden. Aus diesem Grund ist das Einhalten des Meldewegs unabdingbar. 
 

Sanitäter / Dienstleitung informieren 

Warten auf das Eintreffen von weiteren Kollegen bzw. dem Sanitäter 
Warten auf weitere Anweisungen 

 

Auch Suizidversuche können geplant und fingiert sein. Aus diesem Grund geht die Eigensiche-
rung immer vor!  
 

 

 

Niemals eigenmächtig handeln, die Eigensicherung geht stets vor! Im Notfall zuerst sofortige 
Alarmmeldung! 

Erst dann – sofern die vollzugliche Situation es zulässt – eingreifen! 
Interne Notrufnummern bzw. Funkrufnamen der jeweiligen JVA beachten! 



Infektions-

krankheiten 

Da Gefangene vor ihrer Inhaftierung zum Teil Drogen konsumiert haben und/oder aus schlechten 
(Lebens-) Verhältnissen stammen, kommt es häufig vor, dass wir mit den verschiedensten Infek-
tionskrankheiten konfrontiert werden. Oft infizieren sie sich über unsauberes Spritzbesteck beim 
Konsum von illegalen Substanzen, oder stecken sich bei bereits infizierten Menschen an. Um 
sich vor diesen eingebrachten Krankheiten ausreichend schützen zu können ist es hilfreich, diese 
zu erkennen. 
 

Da viele Gefangene zu Beginn ihrer Haft oft gar keine oder unwahre Aussagen über ihren 

Gesundheitszustand treffen oder gar zum Teil selbst nichts von einer Infektionskrankheit wissen, 
muss stets von einem potentiellen Ansteckungsrisiko ausgegangen werden. Im Umgang mit Ge-
fangenen ist somit zu jeder Zeit höchste Sorgfalt und Vorsicht geboten! 
 

Unablässig ist hierbei das regelmäßige Desinfizieren der Hände und verwendeten Gegenstände 
(z.B. Schlüssel, Funkgerät, PC-Maus und Tastatur etc.)! 
 

Gem. §36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist die Erstellung eines Hygieneplans in jeder Einrich-
tung unabdingbar. Dieser legt die Verfahrensweise zur Infektionshygiene fest und bezweckt das 
Eindämmen und Verhindern von Infektionskrankheiten innerhalb einer Anstalt auf ein Minimum. 
Grundlegend ist jeder Bedienstete für die Einhaltung dieser Hygienevorschriften für sich und sei-
nen Bereich selbst zuständig. Bei Fragen stehen jederzeit das Lazarettpersonal und/oder An-
staltsärzte (Hygienebeauftragte/r) zur Verfügung.  
Ein solcher Hygieneplan steht jedem Bediensteten im Intranet unter Verfügungen und Gesetze 
„Rote Mappe“ zur Verfügung.  
 

Einen recht zuverlässigen Schutz gegen beispielsweise Hepatitis A und B oder eine Grippeinfek-
tion stellt eine Vorsorgeimpfung dar. Diese kann in den meisten Fällen durch den Betriebsarzt 
oder auch den Hausarzt vorgenommen werden. 
 

Hier eine Übersicht der gängigsten Infektionskrankheiten: 



Infektions-

krankheiten 

Hepatitis Als Hepatitis wird eine Entzündung der Leber bezeichnet. Am Beginn einer 
Hepatitis steht immer die Schädigung und Zerstörung der Leberzellen. Die 
Übertragung findet grundsätzlich über Körperflüssigkeiten und –sekrete statt, 
wie Blut, Speichel, Kot oder Urin. Unterschieden wird zusätzlich in Verlauf 
und Heilungschancen der Krankheit: 

Hepatitis – A Die Hepatitis A verläuft niemals chronisch und heilt meist ohne Komplikatio-
nen spontan aus 

Hepatitis – B Verläuft häufig akut, gelegentlich auch chronisch. Hepatitis B ist weltweit eine 
der häufigsten Virusinfektionen. 

Hepatitis – C Sie zeichnet sich durch eine hohe Rate der Chronifizierung aus, die im Ver-
lauf zu schweren Leberschädigungen wie der Leberzirrhose und dem Leber-
zellkarzinom führen kann. Eine Therapie der chronischen Hepatitis C, also 
die vollständige Viruseliminierung, ist in den meisten Fällen möglich. Eine 
Impfung gegen Hepatitis C gibt es bisher nicht. 

HIV Das Humane Immundefizienz-Virus, zumeist abgekürzt als HIV, wird auch 
als Menschliches Immunschwäche-Virus bezeichnet. Eine unbehandelte HIV
-Infektion führt nach einer unterschiedlich langen, meist mehrjährigen symp-
tomfreien Latenzphase in der Regel zu AIDS. Blut, Sperma oder auch Vagi-
nalsekret sind Überträger des Virus. Aufgenommen wird er ebenfalls über 
Körpersekrete. Besondere Vorsicht gilt daher bei bestehenden Verletzungen!  



Infektions-

krankheiten 

Krätze Hierbei handelt es sich um eine parasitäre Hautkrankheit – ausgelöst durch 
kleine milbenähnliche Spinnentiere. Infektiös sind hierbei die Hautschuppen 
der kontaminierten Person, auf denen sich die abgelegten Eier der Tiere be-
finden.  

Tuberkulose (TBC) Die Tuberkulose (TBC) ist eine weltweit verbreitete bakterielle Infektions-
krankheit mit zunehmender Häufigkeit. Die Erkrankung wird durch verschie-
dene Arten von Mykobakterien verursacht und befällt beim Menschen am 
häufigsten als Lungentuberkulose die Lungen, bei Immundefekt zeigt sich 
vermehrt auch ein Befall außerhalb der Lunge. Es handelt sich hier um eine 
Tröpfcheninfektion. Eine einmalige Untersuchung der Lunge zu Beginn der 
Haft mittels Röntgenstrahlung lässt die Krankheit zeitnah erkennen und 
dämmt deren Ausbreitung ein. 

Grippe Ein viraler Infekt mit verschieden Erscheinungsformen (Vogelgrippe, Schwei-
negrippe etc.) Eine Übertragung erfolgt durch respiratorische Sekrete, Sekre-
te also, die durch Abhusten freigesetzt werden und oral in den Körper gelan-
gen können, z. B. durch direkten oralen Kontakt oder Kontakt mit kontami-
nierten Objekten. 



Unser 
Beruf 

Die meisten haben bei dem Gedanken an einen Beamten das typische Bild vor Augen: Einen 
Menschen der eine Tasse Kaffee in der einen und den Donut in der anderen Hand hält und ver-
speist. 
Dieses Bild müssen wir dir leider zerstören, denn wir sind alles andere als nur kaffeeschlürfende 
Menschen. 
 

Wir arbeiten unermüdlich, um das Leben hinter Gittern zu organisieren und um die Gefangenen 
auf ihre Entlassung und das Leben danach vorzubereiten. Natürlich ist auch der Aspekt nicht zu 
missachten, dass wir mit unserer Arbeit einen Teil zur allgemeinen Sicherheit für die Bevölkerung 
beitragen ( Vollzugsziel aus §2 Landesjustizvollzugsgesetz) 
 

Wir haben einen sehr spannenden Beruf in einem nicht alltäglichen Umfeld, der mit hohen Anfor-
derungen an die persönlichen Sozialkompetenzen einhergeht. 
 

Entgegen der gängigen Meinung, dass wir „nur“ Schließer/ Wärter sind, die Menschen einschlie-
ßen, haben wir einen weitaus größeren Arbeitsauftrag. 
 

Wir betreuen, beaufsichtigen, kontrollieren, überwachen, sichern und versorgen die Gefangenen 
rund um die Uhr (Früh-, Spät- und Nachtschichten). Wir sind für sie da, ob es private Probleme 
sind, oder Probleme die im Vollzug entstehen.  
 

Des Weiteren versuchen wir die Gefangenen auf ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straf-
taten vorzubereiten. Wir unterstützen Gefangene Stück für Stück auf dem Weg zurück in einen 
geregelten Alltag mit festen Strukturen. 
 

Dabei werden wir von Fachdiensten z.B.: Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Pädagogen, Seel-
sorgern, usw. tatkräftig unterstützt. 



Unser 
Beruf 

Damit die Sicherheit und Ordnung in den Justizvollzugsanstalten gewährleistet werden kann, 
üben wir Beamte hoheitliche Rechte aus. Dazu gehören u.a. die Postkontrolle, das kontrollieren 
des Haftraums, die körperliche Durchsuchung uvm. 
 

Der Vollzugsbeamte hat einen breit gefächerten Arbeitsbereich, es gibt nicht nur die Arbeit auf 
der Abteilung.  
 

Es gibt unter anderem die Bereiche wo der Gefangene etwas zu seinem Alltag beisteuern kann, 
z.B. Werkdienst, Küche und Kammer. 
 

Des Weiteren arbeiten wir in manchen Bereichen mit Außenwirkung, z.B. Transportdienst und 
Pfortendienst.  
 

Damit der Gefangene weiterhin den Kontakt zu seiner Familie pflegen kann, gibt es die regelmä-
ßigen Besuche, dafür ist unsere Besuchsabwicklung zuständig. Um die medizinische Versorgung 
rund um die Uhr zu gewährleisten, gibt es den Sanitätsdienst. 



Urlaub 

Beamte: 
 

Grundlage für die Gewährung und Berechnung von Urlaub ist die Urlaubsbverordnung (UrlVO) 
 

Dauer des Erholungsurlaubs: 30 Tage (§8, Abs.1 UrlVO) 
 

Falls der Urlaub in einem Jahr nicht komplett aufgebraucht wurde, kann man ihn bis Ende Okto-
ber des darauffolgenden Jahres mitnehmen (§11, Abs.1 UrlVO) 
 

Darüber hinaus besteht bei entsprechender Dienstverrichtung Anspruch auf Zusatzurlaub für 
Schichtdienst. 
 

Sonderurlaub für besondere Anlässe kann ebenfalls gewährt werden. Besondere Anlässe sind 
z.B.: 
 

Ausübung staatsbürgerlicher Rechte und Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten  
Gewerkschaftliche Zwecke 

Fachliche, staatspolitische und sportliche Zwecke 

Persönliche Anlässe 

z.B. Geburt 
 

Beschäftigte: 
 

Hier bildet der Tarifvertrag der Länder (TV-L) die Grundlage. 
 

Dauer des Erholungsurlaubs: 30 Tage (§26, Abs. 1 TV-L) 
 

Falls der Urlaub in einem Jahr nicht komplett aufgebraucht wurde, kann man ihn bis Ende März 
des darauffolgenden Jahres mitnehmen (§ 26, Abs.2, Buchst. a) TVL) 
 

Bezüglich Zusatzurlaub und Sonderurlaub gelten analoge Vorschriften wie bei den Beamten 
(§§27-29 TVL) 



Knast-
lexikon 

 

KnastspraĐhe Üďersetzung Zusatzerklärungen 

AďdaŶkeŶ VeƌsteƌďeŶ AďŇug ŵaĐheŶ 

Aďfühƌŵitel HaŶdfessel AĐht; AƌŵďäŶdeƌ; FaŶgeiseŶ 

AďgaŶg EŶtlassuŶg VeƌlasseŶ deƌ ďisheƌigeŶ JVA 

Aďgeklopt ǁeƌdeŶ AďtasteŶ   

AďpisseŶ UƌiŶkoŶtƌolle UK 

AďzieheŶ BetƌügeŶ ďeƌauďeŶ 

;deƌͿ Alte Leiteƌ deƌ JVA   

Aŵpel dƌüĐkeŶ GegeŶspƌeĐhaŶlage ďetäigeŶ   

AŶalďoŵďe BetäuďuŶgsŵitel   

AŶgesetzteƌ AlkoholisĐhes GetƌäŶk Mit Hilfe ǀoŶ aŶstaltseigeŶeŶ 
MitelŶ heƌgestellt 

AuboĐkeŶ HoŵoseǆuelleŶ GesĐhleĐhtsǀeƌ-
kehƌ ausüďeŶ 

  

AuskelleŶ EsseŶsausgaďe AuĐh aďküďelŶ 

B     

Baďďel Besiŵŵte MeŶge DƌogeŶ   

Bello Toilete iŵ Hatƌauŵ AuĐh Küďel; SĐhoŶte 

BesteĐk Spƌitze uŶd )uďehöƌ zuŵ KoŶ-
suŵ ǀoŶ BetäuďuŶgs-
ŵitelŶ 

SĐhlüsselďuŶd deƌ BedieŶste-
teŶ 

  

BetoŶspƌitze Staƌkes BeƌuhiguŶgsŵitel   

BeteŶpokeƌ VeƌteiluŶg deƌ )ugäŶge   

Bluďďeƌ EiŶtopfsuppe   

C     

Chaƌles; Chaƌlie; ChaƌlǇ KokaiŶ AuĐh Cola; Dƌei; Elf; LiŶe; Pulǀeƌ 



Knast-
lexikon 

 
DaĐhdeĐkeƌ PsǇĐhologe   

Dias Kuƌzfoƌŵ ǀoŶ Diazepaŵ ;TƌaŶƋuilizeƌͿ 

Diszi Kuƌzfoƌŵ ǀoŶ DiszipliŶaƌŵaßŶah-
ŵe 

  

Doppelkofeƌ Gƌoßes PäĐkĐheŶ Taďak AuĐh Kofeƌ 

Dƌauf seiŶ SüĐhig seiŶ   

DƌöhŶeŶ BetäuďuŶgsŵitel koŶsuŵieƌeŶ   

DuƌĐhlaufeƌhitzeƌ AďǁeƌteŶd füƌ HoŵoseǆuelleŶ AuĐh HiŶteƌladeƌ; Puppe; SĐhŶulli; 
WäƌŵliŶg 

DuƌĐhzieheŶ RauĐheŶ   

DuƌĐhsĐhließeŶ Jŵd. ohŶe SĐhlüssel duƌĐh ÖfŶeŶ 
ǀoŶ TüƌeŶ aŶs )iel ďƌiŶgeŶ 

  

E     

Efekte Haďe des GefaŶgeŶeŶ   

EiŶďƌiŶgeŶ MitďƌiŶgeŶ ǀoŶ SaĐheŶ   

EiŶdoseŶ GefaŶgeŶeŶ iŵ Hatƌauŵ eiŶ-
sĐhließeŶ 

AuĐh eiŶkŶüppelŶ; eiŶkoĐheŶ; 
eiŶsafeŶ; eiŶtopfeŶ 

EiŶƌüĐkeŶ Voŵ HofgaŶg odeƌ ǀoŶ deƌ Aƌďeit 
zuƌüĐk iŶ deŶ )elleŶtƌakt koŵŵeŶ 

  

EiŶsĐheŶkeŶ Jŵd. eiŶeŶ FaustsĐhlag ǀeƌpasseŶ   

EiŶstaŵpfeŶ Jŵd. ǀeƌpƌügelŶ   

EiseŶ Fessel 
Spƌitze zuƌ IŶjekioŶ ǀoŶ Be-

täuďuŶgsŵitelŶ 

  

EŶgelshaaƌ EiseŶsäge aus düŶŶeŵ Dƌaht   

EsseŶstƌägeƌ EiŶgesetzt zuŵ AusteileŶ deƌ Kost AuĐh Hausaƌďeiteƌ 

Eǀa/ Eǀe EĐstasǇ-Pille   



Knast-
lexikon 

 

FaĐkel BƌeŶŶǀoƌƌiĐhtuŶg Häuig aus MaƌgaƌiŶe uŶd Toi-
leteŶpapieƌ 

AuĐh OfeŶ 

Fahƌkaƌte Üďeƌdosis aŶ BetäuďuŶgsŵitelŶ   

FeŶsteƌkit Kaƌtofelďƌei AuĐh NATO-Kit 

Fet Baƌgeld AuĐh Geige; KŶete; KŶödel; Pate 

FeudellappeŶ TasĐheŶtuĐh   

FilzeŶ DuƌĐhsuĐheŶ AuĐh sĐhŶüfelŶ 

FisĐhďoǆ IŶ die WaŶd iŶtegƌieƌtes Ra-
diogeƌät 

GegeŶspƌeĐhaŶlage iŵ Hat-
ƌauŵ 

  

Fliegeƌ GefaŶgeŶeƌ ŵit FluĐhtgefahƌ   

FolteƌkŶeĐht SĐhiŵpfǁoƌt füƌ VollzugsďedieŶs-
tete 

AuĐh AƌsĐhďaĐkeŶdjaŶgo; Bulle; 
KŶastďulle; SĐheƌge 

Fƌaß AŶstaltsǀeƌpŇeguŶg   

Fuzzi JuŶgeƌ VollzugsďedieŶsteteƌ   

G     

Gaŵŵel SĐhŵutz   

GaƌdiŶe FeŶsteƌgiteƌ AuĐh Baƌsel; SpiŶŶe 

Geƌadeƌ KeiŶ Veƌƌäteƌ AuĐh Steheƌ 

GitŵisĐheƌ KüĐheŶďeaŵteƌ   

Giŵpel Duŵŵe PeƌsoŶ   

Giteƌŵaus WeiďliĐhe IŶhatieƌte AuĐh KŶastŵaus 

GiteƌspeĐht BedieŶstete ;ƌͿ, die Hatƌäuŵe 
duƌĐhsuĐheŶ uŶd daďei aŶ Giteƌ 
klopfeŶ 

  

Gƌut Alte JVA   

Guŵŵizelle BesoŶdeƌs gesiĐheƌteƌ Hatƌauŵ   



Knast-
lexikon 

 
Haďe GegeŶstäŶde iŵ Besitz des GefaŶ-

geŶeŶ 

AuĐh EiŶgelageƌteƌ Besitz des IŶ-
hatieƌteŶ auf deƌ Kaŵŵeƌ 

HaĐkeŶ TätoǁieƌeŶ AuĐh peikeƌŶ; pikeƌŶ; steŵpelŶ 

Hati GesĐheŶk ǀoŶ MitgefaŶgeŶeŶ   

HatsaĐk Bet iŵ Hatƌauŵ 

Matƌatze 

AuĐh KŶoĐheŶkofeƌ, SaĐk 

HaǁaiigulasĐh Klöße ŵit BaĐkoďst   

Helŵtƌägeƌ WeŶig iŶtelligeŶteƌ GefaŶgeŶeƌ AuĐh Eddel; SĐhäfĐheŶ 

Heu Taďak   

HösĐheŶfƌeieƌ FeisĐhist   

Hoppla PsǇĐhiatƌisĐhes KƌaŶkeŶhaus AuĐh Guŵŵihüte; Heila; IŶteƌŶat; 
Klapsŵühle; TaŶŶeŶǁald 

Hüte koŵŵeŶ lasseŶ Das Moďiliaƌ iŵ Hatƌauŵ zeƌ-
sĐhlageŶ 

  

HusteŶsat Selďst geďƌaŶŶteƌ SĐhŶaps aus 
HoŶig uŶd Hefe 

  

I     

Iŵpe MaƌgaƌiŶe AuĐh KŶasfet; PaŶzeƌfet 

Iŵpeƌďƌet Bƌot ŵit MaƌgaƌiŶe   

;zuƌͿ IŶtelligeŶz geheŶ Die SĐhule ďesuĐheŶ   

J     

Jokeƌ SoŶdeƌƌaioŶ ďei deƌ EsseŶsausga-
ďe 

  

Juŵi Kuƌzfoƌŵ füƌ JusizŵiŶisteƌiuŵ   

JusizpiŶguiŶ RiĐhteƌ 

StaatsaŶǁalt 

AuĐh doŶŶeƌgot; KŶasteƌ; 
KuiŶgeƌ 

AuĐh Musiklehƌeƌ; Oďeƌǀeƌ-
daĐhtssĐhöpfeƌ 



Knast-
lexikon 

 
Käiggiteƌ SiĐheƌheitszauŶ AuĐh OƌdŶuŶgsgiteƌ 

KahlsĐhlag EiŶzug pƌiǀ. GegeŶstäŶde aus deŵ 
Hatƌauŵ 

  

KaŵďodsĐhakaƌtofelŶ Reis   

KaŵiŶ ŵaĐheŶ Etǁas ǀoƌtäusĐheŶ   

Kassiďeƌ HeiŵliĐhes SĐhƌeiďeŶ ǀoŶ 
GefaŶgeŶeŶ zu GefaŶge-
ŶeŶ 

SĐhƌitliĐhe MiteiluŶg eiŶes 
GefaŶgeŶeŶ aŶ eiŶeŶ 
EŵpfäŶgeƌ außeƌhalď 

AuĐh SĐhǁalďe 

Keƌkeƌŵeisteƌ VollzugsďedieŶsteteƌ   

Keule Reizstofǁafe zuƌ AŶǁeŶduŶg 
uŶŵitelďaƌeŶ )ǁaŶgs 

  

Kii Kuƌzfoƌŵ füƌ KiŶdeƌiĐkeƌ   

Kit Bƌot   

Klaǀieƌ spieleŶ FiŶgeƌaďdƌüĐke aďgeďeŶ   

KŶalleƌďalleƌ MiŶdeƌǁeƌigeƌ Taďak AuĐh  SaĐkhaaƌe 

KŶastŵoŶd SĐheiŶǁeƌfeƌ zuƌ ŶäĐhtliĐheŶ Be-
leuĐhtuŶg des AŶstaltsgeďäudes 

  

Kofeƌ PäĐkĐheŶ Taďak   

Kostklappe ÖfŶuŶg iŶ deƌ Hatƌauŵtüƌ zuŵ 
DuƌĐhƌeiĐheŶ ǀoŶ GegeŶstäŶdeŶ 
; deƌ KostͿ 

AuĐh Futeƌluke; Klappe 

KotzeŶ EiŶ GestäŶdŶis aďlegeŶ AuĐh aushusteŶ; auspaĐkeŶ; 
ďeiĐhteŶ; Musik ŵaĐheŶ; plau-
deƌŶ; ƋuatsĐheŶ; siŶgeŶ; uŵfalleŶ 

KuĐheŶ IŶ die JVA eiŶgesĐhŵuggelte Be-
täuďuŶgsŵitel 

  



Knast-
lexikon 

 
Laŵpe Stƌatat AuĐh DiŶg 

LaŵpeŶ haďeŶ UŶteƌ VeƌdaĐht steheŶ   

LauŵaŶŶ UŶduƌĐhsiĐhige PeƌsoŶ   

LausĐheƌ Selďst geďautes Radiogeƌät AuĐh Oƌgel; TƌaŶsi 

LeďeŶdkoŶtƌolle KoŶtƌolle ŶaĐh deŵ WeĐkeŶ, oď 
die IŶhatieƌteŶ ŶoĐh aŵ LeďeŶ 
siŶd 

  

LissǇ ToileteŶďüƌste   

Loddel )uhälteƌ   

Lut Fƌeiheit   

M     

Maŵpf VeƌpŇeguŶg AuĐh Fƌaß; Paŵpe; Paŵps; Papp; 
Popp; SĐhliĐk; SĐhluŶz 

Meteƌ MaßeiŶheit füƌ MethadoŶdosis   

MuĐkefuĐk AŶstaltskafee AuĐh KiŶdeƌkafee 

Mulle Fƌau 

KŶaďe 

  

MusĐhkote ;ǀeƌaltetͿ VollzugsďedieŶsteteƌ, 
ǀoŶ deŵ siĐh deƌ GefaŶgeŶe uŶ-
teƌdƌüĐkt fühlt 

  

N     

NapfeŶ EsseŶ fasseŶ   

NaseŶďäƌ KokaiŶkoŶsuŵeŶt AuĐh Kokseƌ 

Neueƌ IŶhatieƌteƌ zu BegiŶŶ seiŶes Auf-
eŶthalts 

AuĐh )ugaŶg 



Knast-
lexikon 

 OĐhseŶkopf Selďst geďauteƌ NetzaŶsĐhluss, uŵ 
Stƌoŵ ǀoŶ deƌ FassuŶg deƌ Glüh-
ďiƌŶe aďzuleiteŶ 

  

Ölauge BezeiĐhŶuŶg füƌ eiŶeŶ GefaŶge-
ŶeŶ ŵit südläŶdisĐheŵ AusseheŶ 

  

Öleƌ Betƌügeƌ   

Ölkopf Kateƌ ŶaĐh üďeƌŵäßigeŵ Alkohol-
geŶuss 

  

OŶkel EƌlauďŶis zuŵ BesuĐh eiŶes GefaŶ-
geŶeŶ 

  

P     

PassŵaŶŶ BezugspeƌsoŶ 

Kuŵpel ;uŶteƌ deŶ MitgefaŶ-
geŶeŶͿ 

  

PeikeƌŶ TätoǁieƌeŶ AuĐh haĐkeŶ; pikeƌŶ; steŵpelŶ 

Pep AŵphetaŵiŶe   

PfeƌdĐheŶ Pƌosituieƌte AuĐh BoƌdsteiŶsĐhǁalďe 

PiĐkŶapf SuppeŶtelleƌ   

Plate OďdaĐhlosigkeit   

Popeldelikt Bagatellstƌatat   

Pulǀeƌ HeƌoiŶ 

KokaiŶ 

AuĐh AĐht; SĐhoƌe 

AuĐh Chaƌles; Cola; Dƌei; Elf; 
LiŶe 

Q     

Qualŵ LaŶg daueƌŶde Fƌeiheitstƌafe   

QuietsĐheƌ Metalldetektoƌ   

QuoteŶ AŶzahl deƌ geŶehŵigteŶ FƌeigäŶge   



Knast-
lexikon 

 Raņe Haďgieƌigeƌ Egoist   

RaŶdale Radau; AufstaŶd AuĐh Baŵďule; Kƌaǁall; Rakadele; 
Raŵďule 

RaussĐhließeŶ )uǀoƌ ǀeƌsĐhlosseŶe Hatƌauŵtüƌ 
öfŶeŶ 

  

Reǀieƌ KƌaŶkeŶaďteiluŶg   

Rohƌ ďaueŶ HasĐhisĐhzigaƌete dƌeheŶ   

RolleŶ Jŵd. üďeƌǀoƌteileŶ   

RuŶdlauf LeďeŶslaŶge Fƌeiheitsstƌafe   

S     

Salaŵi GuŵŵikŶüppel als dieŶstliĐh zuge-
lasseŶe Hieďǁafe 

AuĐh sĐhǁaƌzeƌ PsǇĐhologe; Voll-
zugsďesĐhleuŶigeƌ 

SĐhäfĐheŶ Naiǀeƌ GefaŶgeŶeƌ AuĐh Eddel; Helŵtƌägeƌ 

SĐhlauĐh WeiŶ   

SĐhleĐk SüßigkeiteŶ   

SĐhluse AďǁaŶdluŶg ǀoŶ SĐhließeƌ   

SĐhŵotz UŶfug   

SĐhütel-CoŵiĐ Het ŵit poƌŶogƌaphisĐheŶ Daƌ-
stelluŶgeŶ 

AuĐh SahŶe-WesteƌŶ; SĐhǁiŶge 

SieďeŶ-GƌosĐheŶ-JuŶge ;ǀeƌaltetͿ VeƌtƌaueŶsŵaŶŶ deƌ 
Polizei 

  

Spielzeug WafeŶ   

Sieƌ seiŶ Pleite seiŶ   



Knast-
lexikon 

 

TaĐko IŶ OƌdŶuŶg   

TapeteŶŇuŶdeƌ WaŶze   

TeǆteŶ AŶgeǀeŶ; siĐh ǁiĐhig ŵaĐheŶ   

TollkiƌsĐhe SpiŶŶeƌ; ǀeƌƌüĐkteƌ GefaŶgeŶeƌ   

TƌaĐht UŶifoƌŵ deƌ BedieŶsteteŶ   

TsĐhaďo Sog. )igeuŶeƌspƌaĐhe= SohŶ 

FƌeuŶd 

MitgefaŶgeŶeƌ 

AuĐh Kollege 

Tüte )igaƌete AuĐh Akiǀe 

U     

UK UƌiŶkoŶtƌolle AuĐh aďpisseŶ 

UŵsĐhŵeißeŶ GestäŶdŶis ǁideƌƌufeŶ   

UƌlauďsstaioŶ KƌaŶkeŶstaioŶ iŶŶeƌhalď deƌ JVA   

V     

Vegetaƌieƌ MaƌihuaŶakoŶsuŵeŶt   

VeƌďohƌeŶ Etǁas ǀeƌsteĐkeŶ AuĐh aďďuŶkeƌŶ; ďuŶkeƌŶ; ǀeƌ-
ďuŶkeƌŶ; ǀeƌseŶkeŶ 

Veƌlade NiĐht eiŶgehalteŶes VeƌspƌeĐheŶ   

VeteƌiŶäƌ AŶstaltsaƌzt   

Voƌlate haďeŶ MehƌfaĐh ǀoƌďestƌat seiŶ   



Knast-
lexikon 

 

WeghäŶgeŶ Suizid duƌĐh EƌhäŶgeŶ ;siĐh ǁeghäŶgeŶͿ 

WegŵaĐheŶ Suizid ďegeheŶ ;siĐh ǁegŵaĐheŶͿ AuĐh seiŶeŶ 
AďgaŶg ŵaĐheŶ 

WiŶseltüte LautspƌeĐheƌ   

WüƌfelhusteŶ EƌďƌeĐheŶ   

XYZ     

X-eŶ EiŶe SaĐhe ausfalleŶ lasseŶ   

YaĐht TauĐhsiedeƌ AuĐh DƌöhŶeƌ; Moped 

)iŶkeƌei Veƌƌat   

)oĐkeŶ PokeƌŶ   

)oĐkeƌ KaƌteŶspieleƌ   


